
 
 

Nr. 2     Stadt Grevenbroich                                 18.01.2012 
 
2. Satzung vom 11.01.2012 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindert agespflege in der Stadt 
Grevenbroich in bisheriger Fassung 
 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Satz 2 
Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 Transparenzgesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S.950) und 
des § 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes – Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch (VIII) vom 25.10.2007 
in der zurzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 08.12.2011 folgende Satzung 
beschlossen:  
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen f ür die Inanspruchnahme von 
Kindertagespflege in der Stadt Grevenbroich in bish eriger Fassung wird in § 6 wie 
folgt geändert: 
 

§ 6 
Beitragsermäßigung und Beitragsbefreiung  

 
[1] Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder 

Kindertagespflege durch Kinder, die am 1. August des Folgejahres 
schulpflichtig werden, ist in dem Kindergartenjahr, das der Einschulung 
vorausgeht, beitragsfrei. Abweichend von Satz 1 ist für Kinder, die ab dem 
Schuljahr 2012/2013 vorzeitig in die Schule aufgenommen werden, die 
Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertageseinrichtung oder 
Kindertagespflege ab dem der verbindlichen Anmeldung zum 15. November 
folgenden Monats für maximal 12 Monate beitragsfrei. 

 
[2] Nimmt mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 an die 

Stelle der Eltern treten, gleichzeitig die Leistungen der Kindertagespflege oder 
einer Tageseinrichtung für Kinder in Anspruch, so entfallen die Beiträge für 
das zweite und jedes weitere Kind. Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiung 
nach Satz 1 unterschiedlich hohe Beiträge, so ist der höhere Beitrag zu 
zahlen.  

 
[3] Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belastungen den 
Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind (§ 90 Abs. 3 SGB VIII). 

 
Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2011 in Kraft. 



Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Satzung vom 11.01.2012 wird hiermit  öffentlich bekannt gemacht: 
 
 
Hinweis:  
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) kann eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

 
c) die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Grevenbroich vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
 
 
 
 
 
Grevenbroich, den 11.01.2012     Ursula Kwasny 
         Bürgermeisterin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Satzung vom 11.01.2012 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder in  der Stadt Grevenbroich in 
bisheriger Fassung 

 
 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 Satz 2 
Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 Transparenzgesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW. S.950) und 
des § 23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes – Sozialgesetzbuch (SGB), Achtes Buch (VIII) vom 25.10.2007 
in der zurzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 08.12.2011 folgende Satzung 
beschlossen:  
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen i n Tageseinrichtungen für 
Kinder in der Stadt Grevenbroich in bisheriger Fass ung wird in § 6 wie folgt 
geändert: 
 

§ 6 
Beitragsermäßigung und Beitragsbefreiung  

 
Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder 
Kindertagespflege durch Kinder, die am 1. August des Folgejahres schulpflichtig 
werden, ist in dem Kindergartenjahr, das der Einschulung vorausgeht, beitragsfrei. 
Abweichend von Satz 1 ist für Kinder, die ab dem Schuljahr 2012/2013 vorzeitig in 
die Schule aufgenommen werden, die Inanspruchnahme von Angeboten der 
Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege ab dem der verbindlichen Anmeldung 
zum 15. November folgenden Monats für maximal 12 Monate beitragsfrei. 
 
Nimmt mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 2 an die Stelle 
der Eltern treten, gleichzeitig die Leistungen der Kindertagespflege oder einer 
Tageseinrichtung für Kinder in Anspruch, so entfallen die Beiträge für das zweite und 
jedes weitere Kind. Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiung nach Satz 1 
unterschiedlich hohe Beiträge, so ist der höhere Beitrag zu zahlen.  
 
Auf Antrag sollen die Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die Belastungen den Eltern und dem 
Kind nicht zuzumuten sind (§ 90 Abs. 3 SGB VIII). 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am 01.08.2011 in Kraft. 
 
 
 
 
 



Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende 3. Satzung vom 11.01.2012 zur Änder ung der Satzung über die 
Erhebung von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt 
Grevenbroich vom 16.12.2008 wird hiermit öffentlich  bekannt gemacht. 
 
Hinweis:  
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) kann eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
f) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

 
g) die Bürgermeisterin hat den Beschluss vorher beanstandet oder 
 
h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Grevenbroich vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
 
 
Grevenbroich, den 11.01.2012     Ursula Kwasny 
         Bürgermeisterin 
 

 

Ende der amtliche Bekanntmachungen 

 


